
1.Beib1at t Beiblatt zur ,Parlamentskorrespond~A;z" lO.J"änner 1951, 

~u. 1. J A n fr a g e b e a n t W 0 r _ t u. n g. l~ 
, Auf eine Anfrage der AbgoM a r k und Gen~sen, betreffend die Alt­

pensionistem derJ>onaudampfschiffahrtsgese11schaft; teilt Bundesminister fli~" 

Finanzen Dr.M arg a r f:: t h a 1l1it: 

Gemäsa Kollektivvertrag von 1923 waren die Pensionen von den jeweiligen 

nrutto-Aktivbeztlgen zü berechnen, Die Betriebsordnungen 1939 schränkten_a11Bc­

me1n die Penslo11sbezüge auf den Stand nach dem Kollektivvertrag von 1939 ein 

und schalteten die bis dahin vorgesehene Verbindung mit den Bezügen der Akt iv­

bediensteten aus. Duroh eine Geha1 t srege1ung im. Jahre 1943 wurden die. Bezüge 

allgemein erhlSht und naoo-.di esem Zeitpunkt der Pensionsb emessung zugrunde 

gelegt. Inzwisohen ist den derzeitigen aktiven Bediensteten vom Bundes. 

ministerium fih: Verkehr und verstaat.liohte Be tri ebezugestanden worden, dEltss 

im Falle ihrer Pensionierung die Perudon vom Brutto-Aktivbezug elm s gleich­

rangigen Bediensteten berechnet wird~ 

-Die alS sozialen ErwägUngen erwünschte einheitliche Behandlung,der 

versohie denen Gruppen von Jfensionisten kann j ed~ch nioht erwogen werden, VI' eil 

eili~ i~~t$grund.l~e dazu. fehlt und die wil"t>so~:tt11c11,e lAg~rleal111;e •• er4a 

. eme solche Regelung nicht zulässt .. Es müsste ferner in diesem Falle eruartet 

werden,. dass ein den österreiehischen Dienstnehmern der DDSG gemachtes-.",Zuge­

ständnis den weit zahlrcieheren ausländischen Dienstnebmern nicht würde ver­

sagtwerden.k5nnen. Eine Anzahl der Pensionisten hat übrigens, weil vorzeitiG 

pensioniert. ein zusätzliches Einkonmlen durch NebenbeschäftiglUlg gefunden. 

Mit RücQicht autdie vorstehenden Aasffihrungen ist das Bundes­

minist.erium für Finanzen nicht in der Lage, die Pensionen der DDSG zu bcvor­

aohussen, umso weniger, als eine Bedeckung aus Haushll.ltsmitteln nicht vorgc­

aehen und bei der Uberbeanspruchung der staatlichen Kassenm1ttel nicht möglich 

let. 
Das semerzeitige Dienst- und Pensiollsrecht der Gesel1sohaft berullt 

auf der \1irtsohaftliohen Kraft früherer Zeiten. Dessen ungeachtet ist es n0.011 

Wegfall der seinerzeitigen \1irtschaftliehen Voraussetzungen nioht eingcsC"hränkt 

worden, wie es den neuenJ beengten Verhältnissen und der verringerten Wirt. .. 

8ohaftliohke1t des unternehmens entsprochen hättc~ 

-·o.-o·C'''''''-
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